
Auftrag
zur Kontrolle unsicherer Luftfracht

MAWB Anzahl der Packstücke

HAWB Gewicht

Referenz/Position Destination

Inhalt

Anlieferung bei: früheste Anlieferung Datum/Uhrzeit: *) LAT Datum/Uhrzeit: *)

*) Bei fehlender Zeitabgabe, erfolgt die Anlieferung am Tag der Sicherungsmaßnahme

  RÖNTGEN   ETD/sniffen   HANDSEARCH   VISUAL CHECK   EDD / DOG

ACHTUNG:     

Firma Stempel und Unterschrift

DE/RA

Ansprechpartner

Tel Nr./eMAIL Datum

ENTHAFTUNGSKLAUSEL

SPX (Secured for Passenger Aircrafts) Kontrollstempel

SCO (Secured for Cargo Aircrafts only)

SHR (Secured High Risk)

UNSECURED

Weitere Informationen

_______Paletten abgepackt

_______x ETD

CCS-DUS Cargo GmbH Tel. Nr. 0211-427804
Frachtstraße 20 FAX 0211-429608
40474 Düsseldorf eMail info@ccs-dus.de
Geschäftsführer: Carsten Pick, Uwe Heinz DE/RA/01496-01 Datei: XRAY Auftrag

Wir weisen darauf hin, dass bei einem D.A.R.C. Alert nicht garantiert werden kann, dass die vorgegebene Deadline eingehalten werden kann. Je nach Art und Umfang 

der durchzuführenden Maßnahme kann es unter Umständen passieren, dass es zu Verspätungen kommen kann.     

Eine Haftung für dadurch verursachte Verspätungen schließen wir somit aus!

Hiermit beauftragen wir die Firma CCS-DUS Cargo GmbH mit der Durchführung einer Kontrollmaßnahme (gemäß VO (EG) 300/2008 
und ihrer Folgeverordnungen) für folgende Sendungen:

KUNDENVORGABE

KONTROLLERGEBNIS

AUFTRAGGEBER

SENDUNGSINFORMATIONEN

Falls der Inhalt der Sendung nicht eindeutg identifizerbar ist und daher einer weitergehenden Kontrolle unterzogen werden muss, die das Öffnen der 
Packstücke erfordert, erteilen wir hiermit den entsprechenden Auftrag, ebenso für das Wiederverschließen der Sendung. Zur Durchführung weitergehender 
Kontrollen erteilen wir hiermit, wenn es im Zuge der Kontrolle erforderich ist, die Erlaubnis, die Verpackung der o. a. Luftfrachtsendung zu öffnen und 
bestätigen gleichzeitig die Übernahme der entstehenden Kosten. Wir verzichten auf alle Schadensersatzansprüche, die aus dem Öffnen und Schließen der 
Packstücke entstehen könnten, es sei denn, diese wären vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden. Der Auftraggeber setzt den Absender über diese 
Haftungsfreistellung in Kenntnis.

In allen Fällen entscheiden letztendlich die LSKK über die anzuwendende Sicherheitsmaßnahme sowie die maximal mögliche 
Abmessung/Gewichthöchstgrenze der Röntgenanlage (Tunnelmaß 180 x 180 cm).


